
Steuerminderung durch Handwerksleistung
Seit dem 01. Januar 2003 kann jeder Steuerpflichtige für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen durch selbstständige Unternehmer eine Steuerermäßigung nach § 35 a Absatz 2 EStG in Anspruch nehmen. Konkret können von haushaltsnahen Dienstleistungen bis zu einem Höchstbetrag von 3.000,00 € pro Jahr 20 % von der Einkommensteuer abgesetzt werden. Die maximale jährliche Steuerersparnis in Höhe von 600,00 € bezieht sich jedoch nur auf die reine Dienstleistung; Materialkosten werden nicht berücksichtigt. 

Der Steuerabzug wurde bisher nicht für alle Handwerkerleistungen im Haushalt gewährt. § 35 a Absatz 2 EStG beschränkte den Steuervorteil auf regelmäßig anfallende laufende Wartungsarbeiten im Haushalt (z. B. kleinere Ausbesserungsarbeiten, Schönheitsreperaturen). Damit umfasst die Steuerermäßigung nur solche Arbeiten, die von den jeweiligen Auftraggebern auch ohne besonderes handwerkliches Geschick selbst hätten ausgeführt werden können.

Die Bundesregierung plant nunmehr diese Beschränkung teilweise abzuschaffen. § 35 a Absatz 2 EStG soll zukünftig für alle handwerklichen Tätigkeiten gelten, unabhängig davon, ob es sich um regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder um Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen handelt. Begünstigt sind handwerkliche Tätigkeiten, die von Mietern und Eigentümern für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung in Auftrag gegeben werden. Dies kann z. B. das Streichen und Tapezieren von Innenwänden, die Beseitigung kleiner Schäden oder die Erneuerung eines Bodenbelages sein. 
Für Mieter und Eigentümer gilt jedoch nach wie vor die Begrenzung der Handwerkerleistung auf die reinen Arbeitskosten; nicht begünstigt sind in jedem Falle die Materialkosten. 

In allen Fällen, in denen der Erwerb von Waren im Vordergrund steht, beteiligt sich das Finanzamt nicht. Ausgenommen sind zudem auch Maßnahmen, die etwas „Neues“ (z. B. erstmalige Herstellung einer Heizung, Anlegen eines Gartens usw.) schaffen. 

Die Kunden benötigen deshalb eine Rechnung, die die Arbeitsleistung und die darauf geleistete Mehrwertsteuer gesondert ausweist, keine Pauschalrechnung. Weiterhin muss der Kunde die Zahlung per Überweisung tätigen; Barzahlungen werden nicht anerkannt. Nur der Bankbeleg gilt als Zahlungsnachweis. 

Keinen Steuerbonus gibt es, wenn die Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungskosten, als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können oder im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses erbracht werden. 

Abschließend muss ich leider darauf hinweisen, dass die vom Bundeskabinett beschlossene Regelung noch keine Gesetzkraft erlangt hat. Das Bundesfinanzministerium hat für Mai 2006 ein erläuterndes Schreiben angekündigt. 

Sicherlich wird die Initiative des Bundeskabinetts für das Handwerk neues Auftragsvolumen schaffen, denn nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter können den Steuerbonus in Anspruch nehmen. 

Zudem darf bei dieser Steuerbegünstigung die Änderung der Rentenbesteuerung und die allgemeine demographische Bevölkerungsentwicklung nicht außer Acht bleiben. Neben der Tatsache, dass die Zahl der Rentner in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen wird, führt die geänderte Alterseinkünftebesteuerung dazu, dass viele Rentner zukünftig Einkommensteuerzahlungen leisten müssen. 

Hier hilft sicherlich der Steuerabzug für die Handwerkerleistung als haushaltsnahe Dienstleistung. Die älteren Menschen können die Reparaturen und Modernisierungsmaßnahmen nicht mehr selbst durchführen und sind auf die Hilfe der Handwerker angewiesen. Wenn dies durch einen Steuerbonus gefördert wird, dürfte sich auch hieraus für das Handwerk der eine oder andere Auftrag ergeben. 






















